
Entschließungsantrag 

der Bundesräte Michael Bernard, Christoph Steiner 
und weiterer Bundesräte 
betreffend Energiearmut verhindern - keine Umsatzsteuer auf Strom und Gas 

eingebracht im Zuge der Debatte über Beschluss des Nationalrates vom 20. Januar 
2022 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) , 
das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (EIWOG 2010) und das 
Energie-Control-Gesetz (E-ControlG) geändert werden (2184/A und 1304 d.B. sowie 
10865/BR d.B.) 

Die weiter enorm steigenden Energiekosten , die im November 2021 um 26,3 % höher 
lagen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, belasten in zunehmendem Ausmaß 
die heimische Bevölkerung. 
Gas war im November um 4, 1 Prozent teurer als im Oktober und kostete um 20,4 
Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Strompreise wurden innerhalb eines Monats um 
0,4 Prozent erhöht, Strom kostet jetzt um 10,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. 
(APA0012 5 WI 0493 Mo, 27.Dez 2021) 
Wie drastisch sich die Situation für die heimische Bevölkerung entwickeln wird , 
veranschaulicht Reinhold Saudisch von der Vergleichsplattform durchblicker.at, der 
„ von rund 500 Euro ausgeht, die ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch 
von 3500 Kilowattstunden (kWh) Strom und 15. 000 kWh Gas mehr zahlen muss, 400 
Euro allein für Gas." (Standard , 05.10.2021) 
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die AK, die in diesem Zusammenhang warnt: . .Für 
einen Privathaushalt im Osten Österreichs. der mit Gas heizt und auch Strom 
verwendet. sind im kommenden Jahr höhere Energiekosten von mehreren hundert 
Euro möglich. Laut AK-Berechnungen können die Mehrkosten von rund 280 Euro 
(bei einem Verbrauch von 10.000 kWh Gas und 2.200 kWh Strom) über423 Euro 
(15.000 kWh Gas; 3.500 kWh Strom) bis zu 600 Euro (23.000 kWh Gas; 4.500 kWh 
Strom) reichen." 
In diese Zahlen dürften wohl die jüngst angekündigten Gaspreiserhöhungen der 
Landesenergieversorger Wien, Niederösterreich und Burgenland bereits ab 1. Februar 
2022 noch nicht eingerechnet sein, die bereits mit Jahresbeginn die Strompreise mit 
um monatlich 12 bis 13 Euro für Haushalte mit einem Durchschnittsverbrauch von 
3.500 kWh erhöht haben. (APA0261 5 WI 0408 Cl Di , 23.Nov 2021) 
Für einen Wiener Durchschnittshaushalt wird durch die nun erfolgende Verteuerung 
des Gaspreises mit Mehrkosten von rund elf Euro pro Monat gerechnet. Ein 
durchschnittlicher Haushalt als Kunde bei der EVN mit einem Jahresverbrauch von 
8.000 bis 15.000 kWh zahlt künftig zwischen elf und 21 Euro pro Monat mehr. Bei der 
Energie Burgenland wird die Erhöhung des Gaspreises rund 20 Prozent bzw. 20 Euro 
im Monat ausmachen. (wien.ORF.at I 12.01 .2022) 
Preiserhöhungen auch durch andere Energieversorger haben bereits begonnen: 
So erhöhte der Kärntner Energieversorger Kelag zum Jahreswechsel den Gaspreis. 
Je nach Tarif beträgt die Erhöhung zwischen 13 und 18 Prozent. Die dadurch 
entstehende monatliche Kostensteigerung wird von der Kelag mit zwölf bis 16 Euro 
beziffert. 
Auch beim Strompreis gab es seitens der Kelag bereits Verteuerungen. Je nach Tarif 
bedeutet dies höhere Kosten von drei bis fünf Euro im Monat bei einem 
Durchschnittsjahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden, so die Kelag. 
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Mit Ende November 2021 haben Energie Steiermark und Energie Graz eine 
Strompreiserhöhung um je 7,9 Prozent angekündigt. Die Energie Steiermark hatte im 
Oktober erklärt, das bedeute für einen durchschnittlichen Haushalt monatliche 
Mehrkosten von 5,33 Euro. Davon betroffen sind rund 80 Prozent der Privatkunden. 
Die Energie Graz sprach von Mehrkosten von 4,50 Euro monatlich für einen 
durchschnittlichen Grazer Haushalt. 
Die Presse" vom 08.01.2022 berichtet, dass die E-Control mit weiteren Steigerungen 
der österreichischen Strompreise um ein Fünftel auf rund 240 Euro je Megawattstunde 
im heurigen Jahr rechnet. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Gaspreis 
vervielfacht - und es gibt wenig Anzeichen , dass sich daran in den nächsten Wochen 
etwas ändern wird . 
Anstatt Maßnahmen zu setzen , um diese enorme Belastung der Bürgerinnen und 
Bürger insbesondere durch stark gestiegene Energiekosten einzudämmen, versucht 
diese Bundesregierung mit kosmetischen Korrekturen , den Anschein zu erwecken, 
Maßnahmen gegen Energiearmut zu setzen bzw. macht geradezu das Gegenteil. 

So ist der Wegfall der Erneuerbaren-Förderpauschale von 35,97 Euro sowie des 
Erneuerbaren Förderbeitrages von im Schnitt 67 Euro im Jahr 2022 angesichts der 
enorm gestiegenen und wohl weiter steigenden Energiekosten, die die 
Endverbraucher mit mehreren hundert Euro jährlich zusätzlich belasten, als glatter 
Hohn zu bezeichnen. 
Dazu kommt, dass zeitgleich die Erhöhung der Netzentgelte Mehrkosten von bis zu 21 
Euro pro Jahr für Strom und zwölf Euro für Gas zusätzlich zu den gestiegenen 
Energiepreisen Mehrbelastungen von bis zu 33 Euro verursacht, womit der einmalige 
Wegfall der Erneuerbaren-Förderpauschale wieder kompensiert wird. 
Dazu kommt weiters, dass Wenigverdiener ohnehin keine Beiträge zahlen und damit 
von dieser Regelung überhaupt nichts haben, aber dennoch durch die enormen 
Energiepreissteigerungen massiv belastet sind. 

Als ob damit die heimische Bevölkerung nicht schon genug belastet wäre, hat die 
türkis-grüne Bundesregierung mit der sogenannten „ökosozialen" Steuerreform 
bewiesen , dass sie vor weiteren enormen Belastungen für die Österreicherinnen und 
Österreicher nicht zurückschreckt: 
So werden sich die Kosten für das Heizen massiv weiter erhöhen. 
Denn allein die C02-Steuer, die ab Mitte des Jahres 2022 Treibstoffe, Öl und Gas 
verteuern wird, wird in weiterer Folge das Heizen für viele Menschen unleistbar 
machen. 
So rechnet Herbert Lechner von der Energieagentur damit, dass Bewohner von 
Einfamilienhäusern, die beispielsweise mit Gas heizen, dann mit Mehrkosten von 220 
Euro rechnen müssen. Jene, die mit Öl heizen, müssen sogar 290 Euro zusätzlich 
bezahlen. 
Der in diesem Zusammenhang in Aussicht gestellte Klimabonus in der Höhe von 100 
bis 200 Euro jährlich kann vor dem Hintergrund dieser auf die Österreicherinnen und 
Österreicher zukommenden Teuerungen wohl nur als blanker Hohn bezeichnet 
werden und deckt die von der türkis-grünen Bundesregierung zusätzlich verursachten 
Mehrkosten für Energie, Heizen und vor allem Treibstoffe bei weitem nicht ab. 

Gerade die Haushalte mit geringen Einkommen werden in der bevorstehenden kalten 
Jahreszeit durch die steigenden Energiekosten und die die Teuerung anfeuernden 
Maßnahmen durch die Bundesregierung am stärksten belastet. 
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Dazu kommt, dass mit jeder Preiserhöhung von Strom und Gas die Einnahmen aus 
der Umsatzsteuer entsprechend ansteigen. 

Daher ist es dringend an der Zeit, dass diese Bundesregierung nicht nur endlich von 
weiteren Belastungsmaßnahmen, die das Leben der Österreicherinnen und 
Österreichern weiter verteuern, Abstand nimmt, sondern umgehend effektive 
Maßnahmen setzt, um Energiearmut in Österreich wirksam zu verhindern. 
Es muss mit allen Mitteln verhindert werden, dass Haushalte, Familien , Alleinerzieher, 
Pensionisten, Arbeitslose etc. mit geringen Einkommen Gefahr laufen, aufgrund der 
gestiegenen Energiepreise ihre Strom- und Gasrechnungen nicht mehr zahlen zu 
können und in der Folge in ungeheizten Wohnungen sitzen. 

Aus Sicht der unterfertigten Abgeordneten ist daher als eine Maßnahme 
sicherzustellen, dass Umsätze mit Strom und Gas befristet gänzlich von der 
Umsatzsteuer befreit werden . 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Bundesräte daher nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage 
zuzuleiten , mit der sichergestellt wird , dass auf Umsätze mit Strom und Gas bis 
zumindest 31 .03.2023 keine Umsatzsteuer eingehoben wird." 

c?tt 
(·?~ lli?fl) 
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